
3.5.1

SATZUNG

DER STADT TROISDORF ÜBER DEN
ERLASS VON VIEHSEUCHENVERORDNUNGEN

Der Rat der Stadt Troisdorf hat auf Grund des § 4 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.08.1969 (GV NW S.
656) sowie der §§ 5 und 6 des Gesetzes zur Ausführung des Viehseuchengesetzes
vom 04.06.1963 (GV NW S. 203) am 02.06.1970 folgende Satzung erlassen:

§ 1

Viehseuchenverordnungen der Stadt Troisdorf werden im vollen Wortlaut im Rhein-
Sieg-Anzeiger (Kölner Stadt-Anzeiger) veröffentlicht. Sie werden ferner nachrichtlich im
Regierungsamtsblatt und im "Mitteilungsblatt für Troisdorf" bekanntgemacht.

§ 2

Die Zuständigkeit für den Erlaß, die Änderung und die Aufhebung von Viehseuchen-
verordnungen der Stadt Troisdorf wird auf den Stadtdirektor übertragen.

§ 3

Die Satzung tritt am 01.08.1970 in Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

T r o i s d o r f , den 23.07.1970

L u d w i g
Bürgermeister


